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I. Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse
des öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003

(hier: 78. Änderungstarifvertrag zum BAT/BL)

§ 1
Änderung des ABD Teil A

Das ABD Teil A wird wie folgt geändert:

1. § 15 a wird unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung gestrichen.

2. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In § 27 Abschn. A. 1. Angestellte, die unter die allgemeine Vergütungs-
ordnung (ABD Teil A, 3.) oder unter eine andere Vergütungsregelung
des ABD fallen wird der folgende Absatz 8 eingefügt:

„(8) Anstelle der Grundvergütung aus der Lebensaltersstufe, die der An-
gestellte auf Grund eines in der Zeit vom 01. Januar 2003 bis 31. De-
zember 2004 vollendeten Lebensjahres mit ungerader Zahl erreicht,
wird ab dem Monat, in dem der Angestellte ein Lebensjahr mit unge-
rader Zahl vollendet, für die Dauer von zwölf Monaten die Grundver-
gütung aus der bisherigen Lebensaltersstufe zuzüglich des halben
Unterschiedsbetrages zur nächsthöheren Lebensaltersstufe gezahlt.

Der Angestellte, dessen Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 01. Januar
2003 bis 31. Dezember 2004 beginnt und der in der Zeit zwischen
der Einstellung und dem 31. Dezember 2004 kein Lebensjahr mit
ungerader Zahl mehr vollendet, erhält ab der Einstellung für die
Dauer von zwölf Monaten die Grundvergütung aus der nächstnied-
rigeren als der nach Absatz 2 zustehenden Lebensaltersstufe
zuzüglich des halben Unterschiedsbetrages zur nächsthöheren
Lebensaltersstufe.“

b) In § 27 Abschn. A. 2. Pädagogische Mitarbeiter im Kindertagesstätten-
bereich wird der folgende Absatz 6 eingefügt:

„(6) Anstelle der Grundvergütung aus der Stufe, die der Angestellte auf
Grund eines in der Zeit vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember
2004 vollendeten Lebensjahres mit ungerader Zahl erreicht, wird
ab dem Monat, in dem der Angestellte ein Lebensjahr mit ungera-
der Zahl vollendet, für die Dauer von zwölf Monaten die Grundver-
gütung aus der bisherigen Stufe zuzüglich des halben Unter-
schiedsbetrages zur nächsthöheren Stufe gezahlt.
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Der Angestellte, dessen Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 01. Ja-
nuar 2003 bis 31. Dezember 2004 beginnt und der in der Zeit zwi-
schen der Einstellung und dem 31. Dezember 2004 kein Lebens-
jahr mit ungerader Zahl mehr vollendet, erhält ab der Einstellung für
die Dauer von zwölf Monaten die Grundvergütung aus der nächst-
niedrigeren als der nach Absatz 3 zustehenden Stufe zuzüglich des
halben Unterschiedsbetrages zur nächsthöheren Stufe.

Die Unterabsätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Angestellte
höher- oder herabgruppiert wird.“

3. In § 36 wird zu Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 folgende Protokollnotiz eingefügt:
Protokollnotiz:
Der Termin für die Auszahlung der Bezüge kann vom 15. auf den letzten
Tag des Monats verschoben werden. Die Umstellung des Zahltages vom
15. auf den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat Dezember eines
Jahres beginnen; die Zuwendung sollte bereits im Umstellungsjahr am
letzten Tag des Monats November gezahlt werden. Im Falle einer geplan-
ten Umstellung sind die Mitarbeiter vom Dienstgeber spätestens im der
Umstellung vorausgehenden September zu informieren.

4. § 47 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 7 Unterabs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Gründen“ das
Komma durch das Wort „oder“ ersetzt sowie die Worte „oder wegen
der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz“ gestrichen.

b) In der Protokollnotiz Nr. 4 zu § 47 Abs. 2 wird Buchstabe a unter Bei-
behaltung der Buchstabenbezeichnung gestrichen.

5. § 64 Abs. 1 Satz 1 erhält die folgende Fassung:
„Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen am Zahltag (§ 36 Abs. 1) ge-
zahlt, erstmalig in dem auf das Ausscheiden folgenden Monat.“ 

6. Nr. 4 SR 2 b wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält die folgende Fassung:
„Zu § 15 – Regelmäßige Arbeitszeit –“

b) Absatz 1 Unterabs. 2 Satz 3 wird gestrichen.

7. In Nr. 3 SR 2 l Teile A bis C werden in der Überschrift und in Absatz 1 Satz 1
jeweils die Worte „15 a,“ gestrichen.

8. Nr. 4 SR 2 y wird unter Beibehaltung der Nummernbezeichnung gestrichen.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

(hier: 4. Änderungstarifvertrag zum MTArb)

§ 1
Änderung des ABD Teil B, 1. 

1. In der Inhaltsübersicht zu den Arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen für
Arbeiter wird § 15 a unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung ge-
strichen.

2. § 15 a wird unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung gestrichen.

3. Dem § 24 Abs. 1 werden die folgenden Unterabsätze 3 und 4 angefügt:

„Anstelle des Monatstabellenlohnes aus der Lohnstufe, die der Arbeiter
auf Grund einer in der Zeit vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2004
vollendeten Beschäftigungszeit mit gerader Zahl erreicht, wird ab dem
Monat, in dem der Arbeiter eine Beschäftigungszeit mit gerader Zahl voll-
endet, für die Dauer von zwölf Monaten der Monatstabellenlohn aus der
bisherigen Lohnstufe zuzüglich des halben Unterschiedsbetrages zur
nächsthöheren Lohnstufe gezahlt.

Der Arbeiter, dessen Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 01. Januar 2003 bis
31. Dezember 2004 beginnt und bei dem Zeiten im Sinne des Unterabsat-
zes 2 mit der Folge angerechnet werden, dass er eine höhere als Lohn-
stufe 1 erhalten würde, erhält, wenn er in der Zeit zwischen der Einstellung
und dem 31. Dezember 2004 keine Beschäftigungszeit mit gerader Zahl
mehr vollendet, ab der Einstellung für die Dauer von zwölf Monaten den
Monatstabellenlohn aus der nächstniedrigeren als der nach den Unterab-
sätzen 1 und 2 zustehenden Lohnstufe zuzüglich des halben Unter-
schiedsbetrages zur nächsthöheren Lohnstufe.“

4. In § 31 wird zu Abs. 2 Unterabsatz 1 Satz 1 folgende Protokollnotiz eingefügt:

Protokollnotiz: 

Der Termin für die Auszahlung der Bezüge kann vom 15. auf den letzten
Tag des Monats verschoben werden. Die Umstellung des Zahltages vom
15. auf den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat Dezember eines
Jahres beginnen; die Zuwendung sollte bereits im Umstellungsjahr am
letzten Tag des Monats November gezahlt werden. Im Falle einer geplan-
ten Umstellung sind die Mitarbeiter vom Dienstgeber spätestens im der
Umstellung vorausgehenden September zu informieren.
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5. In der Anmerkung zu § 48 Abs. 3 Unterabs. 2 wird Buchstabe a ge-
strichen; die Buchstaben b und c werden Buchstaben a und b.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

(hier: 38. Änderungstarifvertrag zum PKW-Fahrer-Tarifvertrag L)

§ 1 
Änderung der Regelung über die Arbeitsbedingungen 

der Personenkraftwagenfahrer

Die Regelung über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer
wird wie folgt geändert:

Die bisherigen Anlagen 1 bis 3 der Regelung  werden durch die Anlagen 1 bis 3
dieser Änderungsregelung ersetzt.

§ 2
Einmalzahlungen

§ 3 des Monatslohntarifvertrages Nr. 5 zum ABD Teil B, 1. vom 31. Januar
2003 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass als Bemessungsgrundlage für
die Einmalzahlung im Monat März 2003 an die Stelle des Monatstabellenloh-
nes derjenige Betrag tritt, der sich bei Heranziehung der im Monat Dezember
2002 maßgebenden Pauschallohntabelle unter Abzug des dort in der Spalte
„im Pauschallohn enthaltene Beträge im Sinne des § 8 Abs. 6 Versorgungs-
regelung“ ausgewiesenen Betrages von dem Pauschallohn ergibt.

§ 3
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Anlage 1 zur Regelung über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer

Pauschallöhne
Gültig vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003

Pauschalgruppe Lohnstufen Lohngruppe 4 Lohngruppe 4 a

Pauschallohn Pauschallohn
Euro Euro

Pauschalgruppe I 1. –   8. Jahr 2.084,30 2.126,43
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.144,70 2.188,17
zeit bis zu 193 Std. vom 13. Jahr an 2.207,02 2.251,91

Pauschalgruppe II 1. –   8. Jahr 2.296,55 2.338,66
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.356,92 2.400,40
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.419,25 2.464,15
193 bis 218 Std.

Pauschalgruppe III 1. –   8. Jahr 2.533,72 2.575,85
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.594,12 2.637,61
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.656,46 2.701,35
218 bis 241 Std.

Pauschalgruppe IV 1. –   8. Jahr 2.783,43 2.825,55
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.843,80 2.887,28
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.906,14 2.951,03
241 bis 265 Std.

Ständige persönliche 1. –   8. Jahr 3.045,60 3.087,71
Fahrer 9. – 12. Jahr 3.105,97 3.149,45
Nach § 3 Abs. 3 vom 13. Jahr an 3.168,33 3.213,20
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Anlage 2 zur Regelung über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer

Pauschallöhne
Gültig vom 01. Januar 2004 bis 30. April 2004

Pauschalgruppe Lohnstufen Lohngruppe 4 Lohngruppe 4 a

Pauschallohn Pauschallohn
Euro Euro

Pauschalgruppe I 1. –   8. Jahr 2.105,14 2.147,69
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.166,15 2.210,05
zeit bis zu 193 Std. vom 13. Jahr an 2.229,09 2.274,43

Pauschalgruppe II 1. –   8. Jahr 2.319,52 2.362,05
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.380,49 2.424,40
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.443,44 2.488,79
193 bis 218 Std.

Pauschalgruppe III 1. –   8. Jahr 2.559,06 2.601,61
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.620,06 2.663,99
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.683,02 2.728,36
218 bis 241 Std.

Pauschalgruppe IV 1. –   8. Jahr 2.811,26 2.853,81
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.872,24 2.916,15
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.935,20 2.980,54
241 bis 265 Std.

Ständige persönliche 1. –   8. Jahr 3.076,06 3.118,59
Fahrer 9. – 12. Jahr 3.137,03 3.180,94
Nach § 3 Abs. 3 vom 13. Jahr an 3.200,01 3.245,33
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Anlage 3 zur Regelung über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer

Pauschallöhne
Gültig ab 1. Mai 2004

Pauschalgruppe Lohnstufen Lohngruppe 4 Lohngruppe 4 a

Pauschallohn Pauschallohn
Euro Euro

Pauschalgruppe I 1. –   8. Jahr 2.126,19 2.169,17
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.187,81 2.232,15
zeit bis zu 193 Std. vom 13. Jahr an 2.251,38 2.297,17

Pauschalgruppe II 1. –   8. Jahr 2.342,72 2.385,67
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.404,29 2.448,64
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.467,87 2.513,68
193 bis 218 Std.

Pauschalgruppe III 1. –   8. Jahr 2.584,65 2.627,63
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.646,26 2.690,63
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.709,85 2.755,64
218 bis 241 Std.

Pauschalgruppe IV 1. –   8. Jahr 2.839,37 2.882,35
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.900,96 2.945,31
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.964,55 3.010,35
241 bis 265 Std.

Ständige persönliche 1. –   8. Jahr 3.106,82 3.149,78
Fahrer 9. – 12. Jahr 3.168,40 3.212,75
Nach § 3 Abs. 3 vom 13. Jahr an 3.232,01 3.277,78
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 
(hier: 14. Änderungstarifvertrag zum MantelTVAzubi)

§ 1
Änderung der Regelung für Auszubildende

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden dem Buchstaben b die Wörter „es sei denn, dass
die Arbeiter der ausbildenden Verwaltung oder des ausbildenden Be-
triebes unter den in Absatz 1 Buchst. b genannten Geltungsbereich
des ABD Teil B fallen,“ angefügt.

b) Die Anmerkungen zu Absatz 2 werden wie folgt geändert:

aa) In der Überschrift wird das Wort „Anmerkungen“ durch das Wort
„Anmerkung“ ersetzt.

bb) Die Nummernbezeichnung „1.“ sowie die Anmerkung Nr. 2 wer-
den gestrichen.

2. § 6 a  wird gestrichen.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

Zu Abs. 2 Satz 1 wird folgende Protokollnotiz eingefügt:

Protokollnotiz: 
Der Termin für die Auszahlung der Bezüge kann vom 15. auf den letzten
Tag des Monats verschoben werden. Die Umstellung des Zahltages vom
15. auf den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat Dezember eines
Jahres beginnen; die Zuwendung sollte bereits im Umstellungsjahr am
letzten Tag des Monats November gezahlt werden. Im Falle einer geplan-
ten Umstellung sind die Mitarbeiter vom Dienstgeber spätestens im der
Umstellung vorausgehenden September zu informieren.

4. Die Übergangsvorschrift zu § 11 Abs. 1 Unterabs. 2 wird gestrichen.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003

(hier: 22. Ausbildungsvergütungstarifvertrag)

In den bayer. (Erz-)Diözesen gilt folgende 

Regelung über eine Vergütung für Auszubildende

§ 1
Einmalzahlungen

(1) Die Auszubildenden erhalten im Monat März 2003 eine Einmalzahlung
in entsprechender Anwendung des § 3 der Vergütungsregelung Nr. 35 zum
ABD Teil A, 1. vom 31. Januar 2003.

(2) Die Auszubildenden erhalten im Monat November 2004 eine Einmal-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 3 der Vergütungsregelung
Nr. 35 zum ABD Teil A, 1. vom 31. Januar 2003 mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Betrages von 50 € der Betrag von 30 € tritt.

§ 2
Ausbildungsvergütung

(1) Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003
im ersten Ausbildungsjahr 605,18 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 653,02 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 696,92 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr 757,83 Euro,

b) vom 01. Januar bis 30. April 2004
im ersten Ausbildungsjahr 611,23 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 659,55 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 703,89 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr 765,41 Euro,

c) vom 01. Mai 2004 an
im ersten Ausbildungsjahr 617,34 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 666,15 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 710,93 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr 773,06 Euro.
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(2) Für die Feststellung des nach Absatz 1 und nach § 3 maßgebenden
Ausbildungsjahres gelten bei einer Stufenausbildung (§ 26 des Berufs-
bildungsgesetzes, § 26 der Handwerksordnung) die einzelnen Stufen
als Bestandteile eines einheitlichen Berufsausbildungsverhältnisses,
und zwar auch dann, wenn sich die Ausbildung der weiteren Stufe
nicht unmittelbar an die der vorhergehenden angeschlossen hat.
Hat das Berufsausbildungsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats
begonnen, erhält der Auszubildende die nach Absatz 1 zustehende
höhere Ausbildungsvergütung jeweils vom Beginn des Kalender-
monats an, in dem das vorhergehende Ausbildungsjahr geendet hat. 
Satz 1 dieses Unterabsatzes gilt in den Fällen des § 3 entsprechend.

§ 3
Zulagen, Zuschläge

Dem arbeiterrentenversicherungspflichtigen Auszubildenden (§ 1 Abs. 1
Buchst. b der Regelung für Auszubildende), der im Rahmen seiner Aus-
bildung in erheblichem Umfang mit Arbeiten gemäß § 29 ABD Teil B, 1. be-
schäftigt wird, kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher
Pauschalzuschlag von 10,23 Euro gezahlt werden.

§ 4
Unterkunft und Verpflegung

(1) Gewährt der Ausbildende Unterkunft und Verpflegung, wird die Aus-
bildungsvergütung monatlich 

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 um 134,86 Euro,
b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 um 136,21 Euro,
c) vom 01. Mai 2004 an um 137,57 Euro

gekürzt. 

(2) Gewährt der Ausbildende nur Unterkunft, wird die Ausbildungsver-
gütung monatlich
a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 um 34,62 Euro,
b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 um 34,97 Euro,
c) vom 01. Mai 2004 an um 35,32 Euro,

gewährt er nur Verpflegung, wird die Ausbildungsvergütung monatlich

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 um 100,24 Euro,
b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 um 101,24 Euro,
c) vom 01. Mai 2004 an um 102,25 Euro

gekürzt.



517

§ 5
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Diese Regelung wird nicht angewendet auf Auszubildende, die spätestens
mit Ablauf des 09. Januar 2003 aus ihrem Verschulden oder auf eigenen
Wunsch aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschieden sind. Dies gilt auf
Antrag nicht für Auszubildende, die in unmittelbarem Anschluss an das auf
eigenen Wunsch beendete Ausbildungsverhältnis wieder in den kirchlichen
oder öffentlichen Dienst eingetreten sind.

Kirchlicher oder öffentlicher Dienst im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 2 ist
eine Beschäftigung

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverban-
des, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die das
ABD oder ein Arbeitsvertragswerk wesentlich gleichen Inhalts anwendet.

§ 6
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 
(hier: Zuwendungstarifvertrag für Auszubildende)

In den bayer. (Erz-)Diözesen wird die Regelung über eine Zuwendung für
Auszubildende wie folgt geändert:

§ 1

Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwendung für Auszu-
bildende wird wie folgt geändert:

a) In Unterabsatz 1 werden die Worte „und am 13. Juni 2000“ durch die
Worte „am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003“ und die Worte „vom
01. April 2000 bis 31. August 2001 89 v. H. und vom 01. September 2001
an 86,91 v. H.“ durch die Worte „vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003
84,87 v. H., vom 01. Januar bis 30. April 2004 84,03 v. H. und vom 01. Mai
2004 an  83,20 v. H.“ ersetzt.

b) In Unterabsatz 2 wird das Datum „01. November 2002“ durch das Datum
„01. Februar 2005“ ersetzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

(hier: 12. Tarifvertrag zum TV Prakt)

In den bayer. (Erz-)Diözesen gilt folgende Regelung 

§ 1
Einmalzahlungen

(1) Die Praktikantinnen/Praktikanten erhalten im Monat März 2003 eine
Einmalzahlung in entsprechender Anwendung des § 3 der Vergütungsrege-
lung Nr. 35 zum ABD Teil A, 1. vom 31. Januar 2003 mit der Maßgabe, dass
die Einmalzahlung höchstens 65 € beträgt.

(2) Die Praktikantinnen/Praktikanten erhalten im Monat November 2004
eine Einmalzahlung in entsprechender Anwendung des § 3 der Vergütungs-
regelung Nr. 35 zum ABD Teil A, 1. vom 31. Januar 2003 mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des Betrages von 50 € der Betrag von 30 € tritt.

§ 2
Änderung der Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikanten

Die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten wird
wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Entgelt und der Verheiratetenzuschlag betragen monatlich

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003:

Für die Praktikantin/ Entgelt Verheiratetenzuschlag
den Praktikanten
für den Beruf Euro Euro

des Sozialarbeiters,
Sozialpädagogen,
Heilpädagogen 1365,71 66,28

der Erzieherin 1160,76 63,14

der Kinderpflegerin, 1108,96 63,14
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b) vom 01. Januar bis 30. April 2004:

Für die Praktikantin/ Entgelt Verheiratetenzuschlag
den Praktikanten
für den Beruf Euro Euro

des Sozialarbeiters,
Sozialpädagogen,
Heilpädagogen 1379,37 66,94

der Erzieherin 1172,37 63,78

der Kinderpflegerin, 1120,05 63,78

c) vom 01. Mai 2004 an:

Für die Praktikantin/ Entgelt Verheiratetenzuschlag
den Praktikanten
für den Beruf Euro Euro

des Sozialarbeiters,
Sozialpädagogen,
Heilpädagogen 1393,16 67,60

der Erzieherin 1184,09 64,42

der Kinderpflegerin, 1131,25 64,42“

2. § 4 wird unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung gestrichen.

3. In § 8 Abs. 3 Unterabs. 2 Satz 2 werden die Worte „§ 4,“ gestrichen.

§ 3
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag wird nicht angewendet auf Praktikantinnen/Praktikanten,
die spätestens mit Ablauf des 09. Januar 2003 aus ihrem Verschulden oder
auf eigenen Wunsch aus dem Praktikantenverhältnis ausgeschieden sind.
Dies gilt auf Antrag nicht für Praktikantinnen/Praktikanten, die in unmittel-
barem Anschluss an das auf eigenen Wunsch beendete Praktikantenverhält-
nis wieder in den kirchlichen oder öffentlichen Dienst eingetreten sind.

Kirchlicher oder öffentlicher Dienst im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 2 ist
eine Beschäftigung



521

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverban-
des, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die
das ABD oder ein Arbeitsvertragswerk  wesentlich gleichen Inhalts an-
wendet.

§ 5
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

(hier: Zuwendungstarifvertrag für Praktikanten)

In den bayer. (Erz-)Diözesen wird die Regelung über eine Zuwendung für
Praktikanten wie folgt geändert:

§ 1

Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwendung für Prak-
tikanten wird wie folgt geändert:

a) In Unterabsatz 1 werden die Worte „und am 13. Juni 2000“ durch die
Worte „am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003“ und die Worte „vom
01. April 2000 bis 31. August 2001 87,86 v. H. und vom 01. September
2001 an 85,80 v. H.“ durch die Worte „vom 01. Januar bis 31. Dezember
2003 83,79 v. H., vom 01. Januar bis 30. April 2004 82,96 v. H. und vom
01. Mai 2004 an  82,14 v. H.“ ersetzt.

b) In Unterabsatz 2 wird das Datum „01. November 2002“ durch das Datum
„01. Februar 2005“ ersetzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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II. Änderungen in Umsetzung des § 26 ABD
Teil A, 1./§ 22 ABD Teil B, 1. 

In Umsetzung des § 26 Abs. 3 ABD Teil A, 1. und der dazugehörigen Proto-
kollnotiz gilt in den bayer. (Erz-)Diözesen folgende

Vergütungsregelung Nr. 35 zum ABD Teil A, 1.
§ 1

Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für die Angestellten im kirchlichen Dienst, die unter den
Geltungsbereich des ABD Teil A fallen. 

§ 2
Fortgeltung der Vergütungsregelung Nr. 34

Die Vergütungsregelung Nr. 34 gilt für die Angestellten der Vergütungsgruppen 
a) X bis IV a für die Monate November und Dezember 2002,
b) III bis I für die Monate November 2002 bis März 2003.

§ 3
Einmalzahlungen

(1) Die Angestellten, die im Monat Februar 2003 Anspruch auf Bezüge aus ei-
nem Arbeitsverhältnis haben, das am 02. Januar 2003 bereits bestanden
hat, erhalten im Monat März 2003 eine Einmalzahlung. Die Einmalzahlung
beträgt 7,5 % der Vergütung (§ 26 ABD Teil A, 1.) einschließlich der allge-
meinen Zulage, höchstens jedoch 185 €. Bei der Bemessung der Einmal-
zahlung ist die Vergütung des Monats Dezember 2002 zu Grunde zu le-
gen. Hat der Angestellte im Monat Dezember 2002 keinen Anspruch oder
nur für Teile des Monats Anspruch auf Vergütung gehabt, ist die Vergütung
zu Grunde zu legen, die er erhalten hätte, wenn er für den gesamten
Monat Dezember 2002 Anspruch auf Vergütung gehabt hätte.

(2) Die Angestellten, die im Monat November 2004 Anspruch auf Bezüge aus
einem Arbeitsverhältnis haben, das im gesamten Monat November 2004
zu demselben Arbeitgeber besteht, erhalten im Monat November 2004
eine Einmalzahlung in Höhe von 50 €.

(3) Für den Höchstsatz der Einmalzahlung nach Absatz 1 und für die Einmal-
zahlung nach Absatz 2 gilt § 34 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 ABD Teil A, 1.
entsprechend. Für die Einmalzahlung nach Absatz 2 sind die Verhältnisse
am 1. November 2004 maßgebend.

(4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu
berücksichtigen.
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§ 4
Grundvergütungen, Gesamtvergütungen

(1) Die Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen X bis I
sind festgelegt für die Zeit
a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für die Angestellten der Ver-

gütungsgruppen X bis IV a bzw. vom 01. April bis 31. Dezember 2003
für die Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I in der Anlage 1 a,

b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 in der Anlage 1 b,
c) ab 01. Mai 2004 in der Anlage 1 c.

(2) Die Gesamtvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen X bis 
VI a/b, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ergeben sich
für die Zeit 
a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 aus der Anlage 2 a,
b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 aus der Anlage 2 b,
c) ab 01. Mai 2004 aus der Anlage 2 c.

(3) Die Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen X bis I
nach Vollendung des 21. bzw. des 23. Lebensjahres in Kindertagesstätten
und für Angestellte im Sinne des Übernahmebeschlusses vom 01. Juni
1998, Nr. 1 b) sind festgelegt für die Zeit
a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für die Angestellten der Ver-

gütungsgruppen X bis IV a bzw. vom 01. April bis 31. Dezember 2003
für die Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I in der Anlage 3 a,

b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 in der Anlage 3 b,
c) ab 01. Mai 2004 in der Anlage 3 c.

(4) Die Gesamtvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen X bis 
VI b in Kindertagesstätten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, ergeben sich für die Zeit 

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 aus der Anlage 4 a,

b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 aus der Anlage 4 b,

c) ab 01. Mai 2004 aus der Anlage 4 c.

§ 5
Ortszuschlag

(1) Die Beträge des Ortszuschlages sind festgelegt für die Zeit

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für die Angestellten der Ver-
gütungsgruppen X bis IV a bzw. vom 01. April bis 31. Dezember 2003
für die Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I in der Anlage 5 a,
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b) vom 01. Januar  bis 30. April 2004 in der Anlage 5 b,

c) ab 01. Mai 2004 in der Anlage 5 c.

(2) Der Ortszuschlag erhöht sich für Angestellte

mit Vergütung nach den für das erste zu berück- für jedes weitere zu be-
Vergütungsgruppen sichtigende Kind um rücksichtigende Kind um

X, IX b 5,11 € 25,56 €,
IX a 5,11 € 20,45 €,
VIII 5,11 € 15,34 €.

Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld aufgrund über- oder
zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften abweichend von § 66 EStG bzw. § 6
BKGG bemessen wird; für die Anwendung des Unterabsatzes 1 sind diese
Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht
mitzuzählen.

Erhält der Angestellte Vergütung aus einer höheren Vergütungsgruppe und
wird dadurch der Erhöhungsbetrag geringer oder fällt er weg, wird der
Unterschiedsbetrag zwischen der jeweiligen Summe aus der Grundver-
gütung, dem Ortszuschlag, der allgemeinen Zulage, gegebenenfalls dem Er-
höhungsbetrag und einer Vergütungsgruppenzulage sowie den entsprechen-
den Bezügen, die am Tage vorher zugestanden haben, als Teil des Orts-
zuschlages zusätzlich gezahlt.

§ 6
Stundenvergütungen

Die Stundenvergütungen (§ 35 Abs. 3 Unterabs. 1 ABD Teil A, 1.) betragen:

a) Vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für die Angestellten der Ver-
gütungsgruppen X bis IV a bzw. vom 01. April bis 31. Dezember 2003 für
die Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I

In Vergütungs-
gruppe €

X 9,42
IX b 9,92
IX a 10,11
VIII 10,50
VII 11,18
VI a/b 11,91
V c 12,83
V a/b 14,05

In Vergütungs-
gruppe €

IV b 15,21
IV a 16,51
III 17,95
II b 18,87
II a 19,88
I b 21,71
I a 23,59
I 25,74
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b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 

c) ab 01. Mai 2004

In Vergütungs-
gruppe €

X 9,51    
IX b 10,02    
IX a 10,21    
VIII 10,60    
VII 11,29    
VI a/b 12,03    
V c 12,96    
V a/b 14,19

In Vergütungs-
gruppe €

IV b 15,36    
IV a 16,68    
III 18,13    
II b 19,06    
II a 20,08    
I b 21,92    
I a 23,83    
I 26,00    

In Vergütungs-
gruppe €

X 9,61    
IX b 10,12    
IX a 10,31    
VIII 10,71    
VII 11,40    
VI a/b 12,15    
V c 13,09    
V a/b 14,33    

In Vergütungs-
gruppe €

IV b 15,51    
IV a 16,85    
III 18,31    
II b 19,25    
II a 20,28    
I b 22,14    
I a 24,07    
I 26,26    
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§ 7
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Diese Regelung wird nicht angewendet auf Angestellte, die spätestens mit
Ablauf des 09. Januar 2003 aus ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch
aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind. Dies gilt auf Antrag nicht für
Angestellte, die in unmittelbarem Anschluss an das auf eigenen Wunsch be-
endete Arbeitsverhältnis wieder in den kirchlichen oder öffentlichen Dienst
eingetreten sind.

Kirchlicher oder öffentlicher Dienst im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 2 ist
eine Beschäftigung

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverban-
des, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
oder der Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die
das ABD oder ein Arbeitsvertragswerk wesentlich gleichen Inhalts an-
wendet.

§ 8
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 01. November 2002 in Kraft. Abwei-
chend hiervon treten die §§ 3 bis 6 mit Wirkung vom 01. Januar 2003 in Kraft.
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In Umsetzung des § 22 ABD Teil B, 1. und der dazugehörenden Protokollnotiz
gilt in den bayer. (Erz-)Diözesen folgende 

Monatslohnregelung Nr. 5 zum ABD Teil B, 1. 

§ 1
Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für die Arbeiter im kirchlichen Dienst, deren Arbeits-
verhältnisse im ABD Teil B geregelt sind. 

§ 2
Fortgeltung der Monatslohnregelung Nr. 4

Für die Monate November und Dezember 2002 gilt die Monatslohnregelung
Nr. 4 zum ABD Teil B, 1.

§ 3
Einmalzahlungen

(1) Die Arbeiter, die im Monat Februar 2003 Anspruch auf Bezüge aus einem
Arbeitsverhältnis haben, das am 02. Januar 2003 bereits bestanden hat,
erhalten im Monat März 2003 eine Einmalzahlung. Die Einmalzahlung
beträgt 7,5 % des Monatstabellenlohnes (§ 21 Abs. 3 ABD Teil B, 1.)
ggf. einschließlich des Sozialzuschlages (§ 41 ABD Teil B, 1.), höchstens je-
doch 185 €. Bei der Bemessung der Einmalzahlung ist der Lohn des
Monats Dezember 2002 zu Grunde zu legen. Hat der Arbeiter im Monat
Dezember 2002 keinen Anspruch oder nur für Teile des Monats Anspruch
auf Lohn gehabt, ist der Lohn zu Grunde zu legen, den er erhalten hätte,
wenn er für den gesamten Monat Dezember 2002 Anspruch auf Lohn
gehabt hätte.

(2) Die Arbeiter, die im Monat November 2004 Anspruch auf Bezüge aus
einem Arbeitsverhältnis haben, das im gesamten Monat November 2004
zu demselben Arbeitgeber besteht, erhalten im Monat November 2004
eine Einmalzahlung in Höhe von 50 €.

(3) Für den Höchstsatz der Einmalzahlung nach Absatz 1 und für die Einmal-
zahlung nach Absatz 2 gilt § 30 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 1 ABD Teil B, 1.
entsprechend. Für die Einmalzahlung nach Absatz 2 sind die Verhältnisse
am 1. November 2004 maßgebend.

(4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu
berücksichtigen.
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§ 4
Lohntabelle

Die Monatstabellenlöhne (§ 21 Abs. 3 ABD Teil B, 1.) sind

a) vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 in der Anlage 1,
b) vom 1. Januar 2004 bis 30. April 2004 in der Anlage 2 und
c) vom 1. Mai 2004 an in der Anlage 3 

festgelegt.

§ 5
Sozialzuschlag

(1) Der Sozialzuschlag nach § 41 ABD Teil B, 1. beträgt für die Zeit

a) vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 88,78 €,
b) vom 01. Januar 2004 bis 30. April 2004 89,67 € und
c) vom 01. Mai 2004 an 90,57 €

monatlich.

(2) Der Sozialzuschlag erhöht sich 

für Arbeiter mit Entlohnung für das erste zu für jedes weitere zu
nach berücksichtigende berücksichtigende 

Kind um Kind um

den Lohngruppen 
1, 1 a und 2 5,11 € 25,56 €,  

den Lohngruppen 
2 a, 3 und 3 a 5,11 € 20,45 €,  

der Lohngruppe 4 5,11 € 15,34 €.  

Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld auf Grund überstaatlicher
oder zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften abweichend von § 66 EStG
bzw. § 6 BKGG bemessen wird; für die Anwendung des Satzes 1 sind diese
Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht
mitzuzählen.
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Der Arbeiter, der in den Fällen des § 9 Abs. 2 ABD Teil B, 1. sowie des § 2
Abs. 6 und des § 3 der Regelung über das Lohngruppenverzeichnis für den
vollen Kalendermonat
a) den Monatstabellenlohn einer höheren Lohngruppe erhält oder
b) durch die Summe des Monatstabellenlohnes und einer dieser Zulagen

den Betrag des Monatstabellenlohnes einer höheren Lohngruppe in seiner
Lohnstufe erreicht,

wird für die Anwendung des Satzes 1 der höheren Lohngruppe zugeordnet.

Erhält der Arbeiter den Monatstabellenlohn aus einer höheren Lohngruppe
und wird dadurch der Erhöhungsbetrag geringer oder fällt er weg, wird –
wenn sich dadurch die Bezüge insgesamt verringern – der Unterschiedsbe-
trag zwischen der jeweiligen Summe aus dem Monatstabellenlohn, dem
Sozialzuschlag und gegebenenfalls dem Erhöhungsbetrag aus der höheren
Lohngruppe sowie den entsprechenden Bezügen, die am Tage vorher zuge-
standen haben, als Teil des Sozialzuschlages zusätzlich gezahlt; dies gilt
entsprechend in den Fällen des Satzes 3.

§ 6
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Diese Regelung wird nicht angewendet auf Arbeiter, die spätestens mit Ab-
lauf des 09. Januar 2003 aus ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch
aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind. Dies gilt auf Antrag nicht für
Arbeiter, die in unmittelbarem Anschluss an das auf eigenen Wunsch been-
dete Arbeitsverhältnis wieder in den kirchlichen oder öffentlichen Dienst ein-
getreten sind.

Kirchlicher oder öffentlicher Dienst im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 2 ist
eine Beschäftigung

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverban-
des, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die das
ABD oder ein Arbeitsvertragswerk wesentlich gleichen Inhalts anwendet.

§ 7
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 01. November 2002 in Kraft. Abwei-
chend hiervon treten §§ 3 bis 5 am 01. Januar 2003 in Kraft.
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In Umsetzung des § 26 Abs. 4 ABD Teil A, 1./§ 22 ABD Teil B, 1. wird die
Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter wie folgt geändert:

§ 1

Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwendung für Mitar-
beiter wird wie folgt geändert:

a) In Unterabsatz 1 werden die Worte „und am 13. Juni 2000“ durch die
Worte „am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003“ und die Worte „vom
01. August 2000 bis 31. August 2001 87,86 v. H. und vom 01. September
2001 an 85,80 v. H.“ durch die Worte „vom 01. Januar bzw. für die Ange-
stellten der Vergütungsgruppen III bis I vom 01. April bis 31. Dezember
2003 83,79 v. H., vom 01. Januar bis 30. April 2004  82,96 v. H. und vom
01. Mai 2004 an 82,14 v. H.“, ersetzt.

b) In Unterabsatz 2 wird das Datum „01. November 2002“ durch das Datum
„01. Februar 2005“ ersetzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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